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rung verantwortlich ist oder dem die bilanzierenden Organe 
unterstehen. Leiter zentraler Staatsorgane, zu deren Lei
tungsbereich Großhandelsbetriebe gehören, sind berechtigt, - 
ALB für deren Leistungen zu erlassen. Die ALB bedürfen 
der Zustimmung des Vorsitzenden der Staatlichen Plankom
mission, des Ministers für Materialwirtschaft, der Leiter der 
zentralen Staatsorgane und der zentralen genossenschaftli
chen Organe, deren Leitungsbereiche von den Regelungen 
der ALB hauptsächlich betroffen werden, sowie des Vorsit
zenden des Staatlichen Vertragsgerichts.

Aufgaben der Kombinate und Kombinatsbetriebe
§19

(1) Die 'Kombinate haben entsprechend ihrer volkswirt
schaftlichen Verantwortung für die organische Verbindung 
von Wissenschaft, Technik, Investitionen, Produktion und 
Absatz sowie für die effektive Gestaltung ihres Reproduk
tionsprozesses und unter Beachtung der Stellung der Kom
binatsbetriebe als eigenverantwortlich planende und abrech
nende Wirtschaftseinheiten eine rationelle und stabile Orga
nisation der Kooperationsbeziehungen zu anderen Wirt
schaftseinheiten und innerhalb des Kombinats zu gewähr
leisten.

(2) Die Kombinate sind verpflichtet, ihre sich in Vorberei
tung und Erfüllung der Pläne ergebenden Aufgaben insbe
sondere bei der Planung und Bilanzierung, bei der Durch
führung komplexer Neuerungsprozesse, bei der Entwicklung 
der Produktionssortimente sowie bei der Organisierung der 
Zusammenarbeit der Kombinatsbetriebe mit anderen Wirt
schaftseinheiten und übergeordneten Organen - von Wirt
schaftseinheiten zu koordinieren.

(3) Die Kombinate und Kombinatsbetriebe haben zur Er
füllung ihrer Verpflichtungen die durch den einheitlichen 
Reproduktionsprozeß im Kombinat gegebenen Möglichkeiten 
auszuschöpfen. Der Generaldirektor des Kombinats hat zu 
gewährleisten, daß die Erfüllung der Köoperationsverpflich- 
tungen bei der Beurteilung der Planerfüllung der Kombi
natsbetriebe berücksichtigt wird.

§20
(1) Die zur Vorbereitung und Durchführung der staatli

chen Planentscheidungen notwendigen Koordinierungsver- 
träge sind grundsätzlich durch das Kombinat abzuschließen. 
Leistungsverträge und Verträge über die gemeinschaftliche 
Lösung von Aufgaben sind grundsätzlich durch Kombinats
betriebe abzuschließen.

(2) Der Generaldirektor des Kombinats kann entscheiden, 
daß bestimmte Wirtschaftsverträge durch das Kombinat oder 
durch dafür festgelegte Kombinatsbetriebe abgeschlossen 
werden.

(3) Das Kombinat ist berechtigt, Wirtschaftsverträge mit 
der Maßgabe abzuschließen, daß die Rechte aus diesen Ver
trägen den von ihm festgelegten Kombinatsbetrieben zu
stehen und die Pflichten von ihnen zu erfüllen sind.

§21
Regelung der Kooperationsbeziehungen 

zwischen den Kombinatsbetrieben
(1) Die Kooperationsbeziehungen zwischen den Kombi

natsbetrieben sind durch den Generaldirektor des Kombi
nats in einer Kooperationsordnung zu regeln. In der Ko
operationsordnung sind unter Wahrung der Grundsätze dieses 
Gesetzes und unter Beachtung der Stellung der Kombinats-^ 
betriebe als eigenverantwortlich planende und abrechnende 
Wirtschaftseinheiten insbesondere Regelungen zu treffen 
über
1. die Grundlagen für die Organisierung der Kooperations

beziehungen,
2. die Rechtsform für das Zustandekommen, die Änderung 

oder Aufhebung der Kooperationsbeziehungen,
3. den Inhalt der Leistungsverträge sowie die Formen und 

Methoden rationeller Vertragsgestaltung,
4. die Leitungsmaßnahmen zur Gewährleistung der recht

zeitigen und vollständigen Organisierung der Koopera
tionsbeziehungen und zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
der Verpflichtungen,

5. die Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen und .
6. die eigenverantwortliche Lösung und das Verfahren der 

Entscheidung von Streitfällen.

(2) Soweit in der Kooperationsordnung des Kombinats keine 
Festlegungen enthalten sind, gelten für die Kooperationsbe
ziehungen zwischen den Kombinatsbetrieben die Bestimmun
gen dieses Gesetzes entsprechend.

(3) Streitfälle zwischen den Kombinatsbetrieben bei der 
Organisierung der Kooperationsbeziehungen oder der Erfül
lung der Verpflichtungen werden durch den Generaldirektor 
des Kombinats entschieden, soweit nicht durch Rechtsvor
schriften etwas anderes bestimmt ist. Er kann leitende Mit
arbeiter des Kombinats mit der Entscheidung beauftragen.

§22
Aufgaben des Staatlichen Vertragsgerichts

(1) Das Staatliche Vertragsgericht als Organ des Minister
rates sichert und kontrolliert die Einhaltung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit und der Staatsdisziplin bei dem Abschluß 
und der Erfüllung der Wirtschaftsverträge, unterstützt die 
Wirtschaftseinheiten und die staatlichen Organe bei der Siche
rung der Einheit von Plan, Bilanz und Vertrag und hat damit 
zur ständigen Erhöhung der Planmäßigkeit und Effektivität 
der Volkswirtschaft beizutragen. Es verwirklicht seine Auf
gaben in Durchführung der Beschlüsse der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, auf der Grundlage der Verfas
sung der Deutschen Demokratischen Republik, der Gesetze 
und der anderen Rechtsvorschriften.

(2) Das Staatliche Vertragsgericht erfüllt seine Aufgaben in 
Zusammenarbeit mit anderen Staatsorganen und unter Mit
wirkung der Werktätigen. Es koordiniert seine Tätigkeit mit 
staatlichen und gesellschaftlichen Kontrollorganen.

(3) Das Staatliche Vertragsgericht kann Wirtschaftseinhei
ten, die ihre Pflichten zur Sicherung der Einheit von Plan, 
Bilanz und Vertrag bei dem Abschluß und der Erfüllung von 
Wirtschaftsverträgen vorbildlich erfüllen eine Anerkennung 
aussprechen. Gegen Wirtschaftseinheiten, die diese Pflichten 
verletzen, verhängt es die gesetzlich vorgesehenen Sanktionen.

(4) Das Staatliche Vertragsgericht führt Verfahren zur Ent
scheidung von Streitfällen bei dem Abschluß und der Erfül
lung von Wirtschaftsverträgen, Kooperationssicherungsverfah
ren zur Einflußnahme auf die Vertragserfüllung und Kon- 
trollverfahren zur Durchsetzung der Staatsdisziplin durch.

(5) Zur Wahrung der Gesetzlichkeit und zur Durchsetzung 
der Staatsdisziplin bei dem Abschluß und der Erfüllung der 
Wirtschaftsverträge sowie zur Förderung der vertragsgerech
ten Planerfüllung kann das Staatliche Vertragsgericht den 
Leitern von Wirtschaftseinheiten und staatlichen Organen 
(außer zentralen Staatsorganen) Auflagen erteilen.

(6) Der Vorsitzende des Staatlichen Vertragsgerichts kann 
von Leitern zentraler Staatsorgane die Herbeiführung von 
Entscheidungen bei dem Abschluß und der Erfüllung der 
Wirtschaftsverträge für volkswirtschaftlich bedeutsame Auf
gaben verlangen, wenn die ihnen unterstehenden Kombinate 
und staatlichen Organe alle Möglichkeiten zu einer Klärung 
ausgeschöpft haben und die Entscheidung im Verantwortungs
bereich der zentralen Staatsorgane liegt.

D r i t t e r  T e i l
Abschluß, Inhalt und Erfüllung 

der Wirtschaftsverträge
1. K a p i t e 1 

Abschluß der Wirtschaftsverträge
1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen
§23

Voraussetzungen für den Vertragsabschluß
(1) Die Wirtschaftseinheiten haben die Wirtschaftsverträge 

dann abzuschließen, wenn die wesentlichen Vertragsbedin
gungen auf Grund der staatlichen Planentscheidungen, anderer 
staatlicher Entscheidungen, der Ergebnisse von Planabstim
mungen sowie der Kenntnisse der Wirtschaftseinheiten über 
die technischen, technologischen und ökonomischen Möglich
keiten und Erfordernisse ausreichend bestimmt werden kön
nen. Der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses kann durch Rechts
vorschriften, Koordinierungsverträge oder Festlegungen dazu 
berechtigter Organe näher bestimmt werden.

(2) Die im Ergebnis von Planabstimmungen in Abstim-


